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GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN 
Unterhalten Sie Geschäfts- 
beziehungen zu Finanz- 
instituten im Ausland?

Diese Frage beschäftigte seit Jahresanfang 
die Gemüter vieler Steuerpflichtiger. Denn 
die Finanzverwaltung hat in den Formu-
laren für die Einkommensteuererklärung 
2009 in der Zeile 108 des Mantelbogens 
diese Frage mit einbezogen. 

UNKLARE DEFINITIONEN
Unklar war vor allem, was mit „nachhal-
tig“ gemeint sein soll und was die Finanz-
verwaltung unter „Geschäftsbeziehungen“ 
versteht. Weitere Diskussionen dürften sich 
diesbezüglich aber – zumindest vorerst – 
erübrigt haben. Denn – wie der Bund der 
Steuerzahler mitteilte (http://www.steu-
erzahler.de/Steuertipps/1470b560/
index.html) – muss seit dem 26.4.2010 
diese Frage bei ELSTER in der Programm-
version 11.4 nicht mehr beantwortet wer-
den. Bislang war es so, dass ein Unterlas-
sen der Beantwortung dieser Frage eine 
Fehlermeldung hervorgerufen hat. Die Ein-
kommensteuererklärung konnte dann nicht 
elektronisch versandt werden. Dem ist nun 
nicht mehr so.

HINTERGRÜNDE
Hintergrund dieser Programmänderung 
bei der Finanzverwaltung ist wohl die Tat-
sache, dass das Bundesministerium der 
Finanzen zum 1.1.2010 festgestellt hat, 
dass kein Staat oder Gebiet die Voraus-
setzungen zur Qualifizierung als „Steuer-
oase“ erfüllt (BMF-Schreiben v. 5.1.2010 
- IV B 2 - S 1315/08/10001-09). Dadurch 
ist dieser Frage die rechtliche Grundlage 
entzogen worden. Denn die Finanzverwal-
tung stützte diese Befragung auf das 2009 
in Kraft getretene Steuerhinterziehungsbe-
kämpfungsgesetz mit der Verordnung, in 
der die Merkmale für einen „Steueroa-
senstaat“ näher konkretisiert sind. Nach 
dem Gesetz können Steuerpflichtigen u.a. 
erhöhte Mitwirkungspflichten auferlegt 
werden, wenn sie Geschäftsbeziehungen 
zu solchen Steueroasenstaaten unterhal-
ten. Für die Festsetzung der Steuerschuld 
war diese Frage ohnehin niemals relevant.

Scheingewinn: 
Scheingewinne sind Gewinne aus Schnee-
ballsystemen. Sie entstehen dadurch, dass 
ein Anlagebetrüger die Einlagen neuer 
Anleger zur Zahlung versprochener Kapi-
talerträge auf die Anlagen der Altanleger 
verwendet. Die Rechtsprechung behan-
delte Scheingewinne bisher als steuer-
frei, da es sich hierbei nicht um „echte“ 
Kapitalgewinne handelt und es insoweit 
auch nicht zu einem Vermögenszuwachs 
gekommen ist.  

Leistungsbereitschaft: 
Der Bundesfinanzhof hat neuerdings 
seine Rechtsprechung dahingehend geän-
dert, dass er Gutschriften aus einem 
Schneeballsystem der Besteuerung unter-

wirft, „wenn der Betreiber des Schneeball-
systems bei entsprechendem Verlangen 
des Anlegers zur Auszahlung der gutge-
schriebenen Beträge leistungsbereit und 
leistungsfähig gewesen wäre.“ Geprellte 
Anleger, die „Zinsen“ von einem zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht insolventen 
Anlagebetrüger erhalten haben oder hät-
ten erhalten können, unterliegen so der 
Steuerpflicht. 

Hinweis: 
Gegen eine Steuerpflicht spricht, wenn 
der Steuerpflichtige nachweislich einen 
Auszahlungswunsch äußerte, der Anlage-
betrüger jedoch über andere Zahlungsmo-
dalitäten verhandelte (BFH v. 16.3.2010 
VIII R 4/07). 

Darlehenszinsen als nachträgliche Werbungskosten

Darlehenszinsen bei Verkauf 
wesentlicher Kapitalbeteiligungen 

Scheingewinne  steuerpflichtig

Darlehenszinsen: Nachträglicher Abzug mindert Verluste aus Beteiligungen
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Bisherige Regelung: 
Beteiligte sich ein Investor an einem 
Unternehmen und veräußerte er den 
Anteil wieder mit Verlust, konnte ein ggf. 
aufgenommener Finanzierungskredit 
aus dem Verkaufserlös nicht mehr getilgt 
werden. Folge war, dass der Unterneh-
mer das Restdarlehen weiter bedienen 
und hierfür Zinsen entrichten musste. 
Bisher konnte der Unternehmer die nach 
dem Verkauf der Anteile bis zur komplet-
ten Tilgung des Anschaffungsdarlehens 
anfallenden Zinszahlungen nicht mehr 
steuerlich geltend machen. Der Bundesfi-
nanzhof hat jetzt jedoch – in Abkehr von 
seiner bisherigen Rechtsprechung – den 

Abzug von Darlehenszinsen im Zusam-
menhang mit der Anschaffung einer 
Unternehmensbeteiligung als nachträg-
liche Werbungskosten zugelassen. 

Gültigkeit: 
Dies gilt, soweit der Verkaufserlös nicht 
zur Tilgung des bei Anschaffung der 
Beteiligung aufgenommenen Darle-
hens ausreicht (Urt. v. 16.3.2010 - VIII 
R 20/08; veröffentlicht am 21.7.2010). 
Dadurch mindern im Verlustfall jeden-
falls die Zinsen für das noch zu tilgende 
Restdarlehen die übrige Einkommen-
steuer des Unternehmers und tragen 
somit zur Verlustreduzierung bei. 

Bundesfinanzhof ändert Rechtsprechung
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Ähnliche Kapitalanlagearten mit unterschiedlicher Besteuerung: Zertifikate und 
ETF (Exchange Traded Funds)

Zertifikate und ETF

Zertifikate:
Zertifikate sind Inhaberschuldverschrei-
bungen, die einen Zahlungsanspruch in 
Abhängigkeit von der Entwicklung des 
zu Grunde liegenden Basiswertes ver-
briefen. Bei Zertifikaten ist zu unter-
scheiden zwischen Vollrisiko- und 
Garantiezertifikaten. Wurden Vollrisi-
kozertifikate ab dem 14.3.2007 gekauft 
und bisher noch nicht veräußert (Stich-
tag war der 30.6.2009), unterliegen 
Gewinne der Abgeltungsteuer. Veräuße-
rungsgewinne aus Garantiezertifikaten 
unterliegen der Abgeltungsteuer und 
zwar unabhängig von einer Anschaf-
fung vor 2009 oder nach 2009 (der Ein-
führung der Abgeltungsteuer).  

ETF:
ETF steht für Ex-change Traded Funds. 
Bei dieser Anlageform handelt es sich 
um börsennotierte Fondsanteile, deren 
Wertentwicklung an einen vom entspre-

chenden Basiswert abhängigen Index 
gekoppelt sind. Die Besteuerung sol-
cher Fonds folgt den allgemeinen Rege-
lungen für Investmentfondserträge, 
wobei hier – ETFs sind häufig thesau-
rierende Fonds – die Regelungen für 
die Besteuerung von ausschüttungsglei-
chen Erträgen besonders beachtet wer-
den müssen. 

Unterschiede:
Ein wesentlicher Unterschied der 
ETF-Besteuerung zur Besteuerung 
von Gewinnen aus der Veräußerung 
von Zertifikaten ist, dass alle bis zum 
31.12.2008 angeschafften ETF-Anteile 
der Altbestandsregelung unterliegen 
und außerhalb der „alten“ Jahresfrist 
steuerfrei veräußert werden können, 
während bei Zertifikaten bereits der 
14.3.2007 der Stichtag für eine steuer-
freie Veräußerung innerhalb der „alten“ 
Jahresfrist war. 
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STEUERN & RECHT
Bald auch Abgeltungsteuer  
in der Schweiz?

Die Schweizer Banken sind dem ste-
tigen Druck seitens des deutschen 
Finanzministeriums sowie weite-
rer Hochsteuerländer aus der EU für 
mehr Transparenz – u. a. werden ver-
stärkt automatisierte Meldungen von 
Kapitaleinkünften an die Wohnsitzfi-
nanzämter ausländischer Kontoinha-
ber gefordert – mit dem Vorschlag 
entgegengetreten, eine Abgeltung-
steuer auf Vermögen bei Banken im 
grenzüberschreitenden Kundenver-
hältnis einzuführen. 

ZIEL DES PROJEKTS:
Mit dem Projekt „Abgeltungssteuer“ 
wollen die Schweizer Banken errei-
chen, dass alle für ihre ausländi-
schen Kunden verwalteten Vermögen 
im Einklang mit den Steuergesetzen 
des jeweiligen Wohnsitzstaats stehen. 
Gleichzeitig soll die Privatsphäre der 
Auslandskunden gewahrt bleiben. 

WAHRUNG DER PRIVATSPHÄRE:
Die Schweizer Banken bieten dabei 
sowohl eine Abgeltungsteuer „mit 
Zukunftswirkung und Wahrung der 
Privatsphäre“, als auch eine Abgel-
tungsteuer „mit Wirkung für die Ver-
gangenheit“ an. Letztere soll in einer 
pauschalen Abgeltung, verbunden mit 
einer Entkriminalisierung der Vermö-
genswerte, bestehen. 

WEN ES BETRIFFT:
Betroffen von dem Vorschlag des 
Abzugs einer Abgeltungsteuer sind 
natürliche Personen als Inhaber eines 
Schweizer Kontos, die ihren Wohn-
sitz in dem jeweiligen Vertragsstaat 
haben. Ausgenommen sind Konten, 
die auf juristische Personen lauten, 
mit Ausnahme der Anstalten, Stif-
tungen, Treuhandunternehmungen 
und ähnlicher Verbindungen, die kein 
Handels-, Fabrikations- oder anderes 
nach kaufmännischer Art geführtes 
Gewerbe betreiben. 
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FÜR ARBEITGEBER  
Sozialversicherungspflicht 
des GmbH-Geschäftsführers

Die Sozialversicherungspflicht eines GmbH-
Geschäftsführers lässt sich oftmals nur 
mittels eines Statusfeststellungsverfahrens 
klären, das durch die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund durchgeführt wird. Bisher 
war strittig, ob Aufwendungen im Zusam-
menhang mit diesem Statusfeststellungs-
verfahren steuerlich absetzbar sind. 

DER FALL:
Geklagt hat ein Geschäftsführer, der sich 
von einem Beratungsunternehmen über 
seinen Sozialversicherungsstatus hatte 
aufklären lassen. Die Honoraraufwendun-
gen für die Beratung setzte er bei sei-
nen Einkünften aus nichtselbstständi-
ger Arbeit ab. Der Bundesfinanzhof (BFH) 
gab dem Steuerpflichtigen Recht, in dem 
er mit Urteil vom 6.5.2010 ( VI R 25/09; 
veröffentlicht am 21.7.2010) entschieden 
hat,  dass diese Kosten als Werbungskos-
ten abziehbar sind. Der BFH führte aus, 
dass Aufwendungen eines Steuerpflichti-
gen im Zusammenhang mit einem Anfra-
geverfahren nach dem Vierten Buch Sozi-
algesetzbuch zu den Werbungskosten bei 
den Einkünften aus nichtselbstständiger 
Arbeit zählen. 

BEGRÜNDUNG:
Der Bundesfinanzhof stützte sich dabei 
auf den mit der Beschäftigung einherge-
henden Veranlassungszusammenhang. Ein 
solcher bestehe nicht bloß bei allen mit der 
Einkunftsart der nichtselbständigen Arbeit 
im Zusammenhang stehenden bürgerlich-
rechtlichen oder arbeitsrechtlichen Strei-
tigkeiten. Ein Veranlassungszusammen-
hang bestehe auch für mit einer Beschäf-
tigung zusammenhängenden öffentlich-
rechtlichen Streitigkeit. Unter den Wer-
bungskostenabzug fallen auch so genannte 
Erfolgshonorare, die sich aus jenen Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträ-
gen berechnen, welche rückzuerstatten 
sind, wenn sich nachträglich ergibt, dass 
der GmbH-Geschäftsführer nicht sozialver-
sicherungspflichtig war.  

STEUERN & RECHT
Schulden eines  
erwachsenen Kindes nicht 
steuerlich absetzbar 

Ein Ehepaar machte in seiner Einkom-
mensteuererklärung die Zahlung von 
Umsatzsteuerschulden für ihre gemein-
same Tochter als außergewöhnliche 
Belastung geltend. Die Umsatzsteuer-
schulden resultierten aus einer Vorsteuer-
korrektur anlässlich einer Außenprüfung.  

KEINE ANERKENNUNG DURCH DIE 
FINANZBEHÖRDE:
Die Finanzbehörde lehnte die Anerken-
nung ab. Das Ehepaar begründete die 
Geltendmachung mit sozialer und familiä-
rer Verbindung und gegenseitiger Fürsor-
geverpflichtung von Eltern und Kindern. 

Das Finanzgericht Rheinland Pfalz  (Urt. 
v. 3.1.2009, 6 K 1358/08) folgte der 
Ansicht allerdings nicht. Die Richter ver-
traten vielmehr die Meinung, dass Eltern 
volljähriger Kinder nicht für deren Schul-
den aufkommen müssten und dass folg-
lich eine rechtliche Verpflichtung der 
Eltern, für die Steuerschulden ihrer Toch-
ter aufzukommen, nicht bestand. 

ZWANGSLÄUFIGKEIT AUS RECHTLI-
CHEN GRÜNDEN NICHT GEGEBEN:
Eine für die Geltendmachung als außer-
gewöhnliche Belastung notwendige 
Zwangsläufigkeit sei aus rechtlichen 
Gründen nur zu bejahen, „wenn die Auf-
wendungen aufgrund unmittelbar aus 
dem Gesetz folgender Verpflichtungen 
geleistet werden“, betonten die Richter.  
Auch eine Zwangsläufigkeit aus sittlichen 
Gründen sahen die Richter nicht gegeben. 
Folge war, dass es sich bei den Steuer-
zahlungen der Eltern um steuerlich nicht 
relevante Zahlungen handelte. 
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WERBUNGSKOSTEN  
Werbungskosten bei Kapital-
einkünften doch wieder ab-
setzbar?

WERBUNGSKOSTEN: 
Werbungskosten im Zusammenhang 
mit den Einkünften aus Kapitalvermögen 
(Bankspesen, Literatur, Fahrten zu Haupt-
versammlungen, Schuldzinsen usw.) kön-
nen seit 2009 nicht mehr geltend gemacht 
werden. Diese werden vielmehr mit dem 
Sparer-Pauschbetrag von 801 € pro Jahr 
und Person (1.602 € bei zusammenveran-
lagten Ehepaaren) abgegolten. Sind tat-
sächlich mehr als 801 (1.602) € an Wer-
bungskosten angefallen, ist dies uner-
heblich. Die Bank zieht vom Ertrag 25 % 
Abgeltungsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag, 
Kirchensteuer) ab, ohne Wenn und Aber.

MUSTERVERFAHREN: 
Nach Ansicht des Bundes der Steuer-
zahler (BdSt) verstößt diese Neuregelung 
gegen den Gleichheitssatz und das Gebot 
der Folgerichtigkeit. Der Bund hat daher 
ein Musterverfahren beim Finanzgericht 
(FG) Münster angestrebt. Denn besonders 
betroffen von der Streichung des tatsächli-
chen Werbungskostenabzugs seien Steuer-
zahler, „die zur Finanzierung ihrer Kapital-
anlage einen Kredit aufgenommen haben“, 
so der Bund der Steuerzahler. Zinsen, die 
im Zusammenhang mit einer Wertpapier-
anlage oder Geldanlage allgemein ste-
hen, können nicht steuermindernd geltend 
gemacht werden. Zinsen, die im Zusam-
menhang mit einer anderen Einnahme-
art stehen, können hingegen steuermin-
dernd zum Abzug gebracht werden. Dage-
gen richtet sich das anhängige Musterver-
fahren (Az.: 6 K 1847/10 E). 
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Stand: 21.08.2010

Die ZM:  
Die Zusammenfassenden Meldungen – 
kurz ZM genannt – wurden ursprüng-
lich zur Kontrolle des innergemein-
schaftlichen Warenverkehrs einge-
führt. Musste bis 2009 nur für inner-
gemeinschaftliche Lieferungen eine ZM 
abgegeben werden, sind seit 1.1.2010 
auch sonstige Leistungen zu melden, 
für die der in einem anderen Mitglied-
staat ansässige Leistungsempfänger die 
Umsatzsteuer schuldet. Die Neurege-
lung dient der Sicherstellung der Kon-
trolle der umgekehrten Steuerschuld-
nerschaft bei Dienstleistungen.

Neue Abgabefristen:   
Zusammenfassende Meldungen waren 
bislang kalendervierteljährlich abzu-
geben. Seit dem 1.7.2010 sind die ZM 
monatlich abzugeben, wenn die melde-
pflichtigen Umsätze  für das laufende 
Kalendervierteljahr bzw. für eines der 
vier vorangegangenen Kalenderviertel-
jahre mehr als 100.000 EUR betragen 
haben. Als meldepflichtige Umsätze zur 
Berechnung der maßgeblichen Umsatz-
grenze gelten solche aus innergemein-
schaftlichen Warenlieferungen sowie 

Lieferungen im Rahmen von innerge-
meinschaftlichen Dreiecksgeschäften 
(vgl. Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) Schreiben vom  15.6.2010 IV D 3 - 
S 7427/08/10003-03, Rz. 5). 

Sonstige Leistungen:  
Die steuerpflichtigen sonstigen Leistun-
gen, für die der in einem anderen Mit-
gliedstaat ansässige Leistungsempfän-
ger die Steuer dort schuldet, müssen bei 

monatlichem Meldeturnus in der Zusam-
menfassenden Meldung für den letzten 
Monat des Kalendervierteljahres gemel-
det werden , sie können auch wahlweise 
in der monatlichen Meldung angegeben 
werden(BMF a.a.- Rz. 10). 

Fristen:  
Die Abgabe muss jeweils bis zum 25. Tag 
nach Ablauf des Meldezeitraums erfolgen, 
also bis zum 25. des Folgemonats.   

Anpassungen an EU-Vorgaben traten zum 1.7.2010 in Kraft

Umsatzsteuer: Zusammenfassende Meldungen 
(ZM) jetzt monatlich

ZM: Auch sonstige Leistungen müssen gemeldet werden
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Freistellungsaufträge werden von den 
Banken regelmäßig an die Finanzbehör-
den gemeldet. Den Finanzbehörden wer-
den dabei neben den personenbezogenen 
Daten sämtliche Zinsen und Dividenden-
einnahmen mitgeteilt. 

Die Meldungen sollen einen Missbrauch 
dahingehend verhindern, dass ein Steuer-
pflichtiger mehrere Freistellungsaufträge 
jeweils in Höhe des vollen Steuerfreibe-
trags erteilt. Die Überprüfung von Frei-
stellungsaufträgen wird künftig intensi-
viert werden. Denn ab 2011 müssen die 
Freistellungsaufträge laut dem Geset-
zesentwurf für das Jahressteuergesetz 
2010 auch die Steuer-Identifikations-
nummer des Bankkunden enthalten. 
Mehrfacherteilungen als auch die Ertei-
lung mehrerer Teilbeträge insgesamt über 
den Freibetrag hinaus dürften der Finanz-
verwaltung dann verstärkt auffallen. Die 
Neuregelung sollte dazu veranlassen, die 

Freistellungsaufträge spätestens zum 
1.1.2011 zu überprüfen und gegebenen-
falls neu anzupassen. Insbesondere bei 
mehreren Depots sollte die ursprüngli-
che Verteilung des Sparerfreibetrags 
auf mehrere Teilbeträge überprüft wer-
den. Werden in einem Depot nur unter dem 
erteilten Teilfreibetrag liegende Erträge 
erwirtschaftet, ist der Freistellungsauftrag 
zu ermäßigen oder zu kündigen. Erfolgte im 
Kalenderjahr eine Heirat und der Wechsel 
zur Zusammenveranlagung, sollten unver-
brauchte Freibeträge des anderen Ehegat-
ten gezielt genutzt werden. Andernfalls 
führen die betreffenden Kreditinstitute 
zu viel Abgeltungsteuer ab!

FREISTELLUNGSAUFTRÄGE NEU ANPASSEN
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Streitintensität in Steuersachen: Tendenz fallend!

Neueste Statistiken der Streitfälle vor den 
Finanzgerichten, dem Bundesfinanzhof 
sowie dem Europäischen Gerichtshof:

Streitfälle:
Neueste Statistiken über die Anzahl der 
Streitfälle in Steuersachen zeigen, dass die 
Anzahl der Streitigkeiten zurückgegangen 
ist. Gemäß der Antwort der Bundesregie-
rung auf die „Kleine Anfrage“ bestimmter 
Abgeordneter der Fraktion „Die Linke“ (BT-
Drucksache 17/2296 vom 25.6.2010) san-
ken die Verfahren bei den Finanzgerich-
ten im Jahr 2009 auf 54.393 (von 57.466 
im Jahr 2008). Die Zahl der Neueingänge 
beim Bundesfinanzhof blieb hingegen 
mit 3.430 Fälle im Jahr 2009 gegenüber 
2008 (3.394 Fälle) annähernd gleich. Zum 
31.12.2009 waren vor den Finanzgerich-

ten 59.550 Verfahren (31.12.2008: 63.100) 
sowie 2.450 Verfahren vor dem Bundesfi-
nanzhof (31.12.2008: 2.384) anhängig. 

Revisionen:  
2009 wurden 325 Revisionen stattgege-
ben, davon 143 aufgrund eines Rechts-
mittels der Verwaltung. In 182 Fällen hat-
ten Steuerpflichtige mit ihren Revisionen 
Erfolg.

Verfahrensdauer:  
Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei 
den Finanzgerichten erhöhte sich von 17 
(2004) auf 18,1 Monate (2009). Schneller 
ging es hingegen beim Bundesfinanzhof. 
Beim obersten Finanzgericht sank die Ver-
fahrensdauer von 12 (2004) auf 9 Monate 
(2009). 

Streitanfälligkeiten im  
Steuerrecht 

STEUERN & RECHT
Keine steuerliche Berücksichti-
gung vorweggenommener haus-
haltsnaher Dienstleistungen

Für so genannte haushaltsnahe 
Dienstleistungen können Steuerer-
mäßigungen in Anspruch genommen 
werden. Für Handwerkerleistungen 
für Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen betra-
gen die Steuerermäßigungen 20 % 
der Aufwendungen, maximal 1.200 € 
im Jahr. Voraussetzung hierfür ist, 
dass der Steuerpflichtige bereits 
zum Zeitpunkt der Durchführung der 
Maßnahmen einen Haushalt in dem 
betreffenden Objekt gegründet hat. So 
genannte vorweggenommene haus-
haltsnahe Dienstleistungen können 
nicht zum Abzug gebracht werden, 
wie das Finanzgericht (FG) Münster 
entschieden hat (Urteil v. 21.5.2010 
- 14 K 1141/08 E).

STREITFALL AUS 2006
Im Streitfall hat ein Steuerpflichtiger 
im August 2006 ein bebautes Grund-
stück erworben. Das hierauf befind-
liche Wohngebäude ließ er abrei-
ßen, um anschließend ein neues - zu 
eigenen Wohnzwecken zu nutzendes 
- Einfamilienhaus zu errichten. 
Die Veräußerer nutzten das Gebäude 
noch bis Dezember 2006. Bereits im 
November 2006 ließ der Steuerpflich-
tige auf dem erworbenen Grundstück 
Gartenarbeiten durchführen. Abriss, 
Neubau und Einzug erfolgten im Jahr 
2007. In der Einkommensteuererklä-
rung 2006 machte der Kläger die Auf-
wendungen für die Gartenarbeiten als 
Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen gemäß §35a Abs. 2 
EStG geltend. Das Finanzamt lehnte 
dies ab; zu Recht, wie das Urteil erge-
ben hat.

STEUERTERMINE IM OKTOBER 2010 
11.10.

14.10.

25.10.
27.10.

Umsatzsteuer mtl. für September bzw. August  mit Dauer-Fristverlängerung bei Sonder-
vorauszahlung 1/11 Abschlag
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. für September
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer,  Lohn- und Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.
Zusammenfassende Meldungen
Sozialversicherungsbeiträge Oktober

STEUERTERMINE IM NOVEMBER 2010 
10.11.

15.11.

18.11.

25.11.
26.11.

Umsatzsteuer mtl. für Oktober bzw. September mit Dauer-Fristverlängerung bei Sonder-
vorauszahlung 1/11 Abschlag
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. für November
Ablauf der Zahlungsschonfrist für, Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.
Gewerbesteuer, Grundsteuer (vierteljährliche Fälligkeit)
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Gewerbesteuer, Grundsteuer. Dies gilt nicht bei Barzah-
lung und Zahlung per Scheck.
Zusammenfassende Meldungen
Sozialversicherungsbeiträge November

STEUERTERMINE IM DEZEMBER 2010 
10.12.

13.12.

27.12.
28.12.

Umsatzsteuer mtl. für November  bzw. Oktober  mit Dauer-Fristverlängerung bei Sonder-
vorauszahlung 1/11 Abschlag;  
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer IV. Quartal; 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. für November
Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer,  Lohn- und Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag. Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck.
Zusammenfassende Meldung
Sozialversicherungsbeiträge Dezember

Anmerkung für Scheckzahler: Zahlungen per Scheck gelten erst  
drei Tage nach Eingang des Schecks als geleistet.
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